
Landeshauptmann

DR. ERWIN PRÖLL

Herrn
Präsidenten des NÖ Landtages
Mag. Edmund Freibauer

Sehr geehrter Herr Präsident!

Lieber Freund!

Zur Anfrage, Ltg.917/A-4/159-2002, darf ich mitteilen, dass es sich beim gegenständlichen

Fragenkomplex um eine Angelegenheit der mittelbaren Bundesverwaltung und nicht um

eine solche der Landesverwaltung gemäß Artikel 32 Abs. 2 der NÖ Landesverfassung

handelt und dieser deshalb nicht beantwortet werden darf.

                                    Mit besten Grüßen
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